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Antrag auf Erlaubnis zur Überschreitung des Gemeingebrauchs öffentlichen Verkehrsgrundes bei Veranstaltungen gem. § 29 Abs. 2 StVO
Tel:
Fax:
Email:
Antragsteller (Name, Vorname, gesetzlicher Vertreter)
Straße
PLZ
Ort
E-Mail
Tel.
Fax
Ich / Wir beantrage/n die Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO
zur Durchführung eines
Art der Veranstaltung
an / vom - bis, in
Einzelheiten zur Veranstaltung
Am Umzug nehmen vorraussichtlich teil
Gastvereine
Festwagen
Musikkapellen
Pferdegespanne /Kutschen
Straßensperrung auf der
Straßen-Nr., Straßenname
In (Ort, Ortsteil der Sperrung)
für den gesamten Verkehr
Dauer der Maßnahme
Streckenverlauf, auf der der öffentliche Verkehrsgrund in Anspruch genommen wird.
Lageplan mit Streckenplan/-skizze bitte beilegen.
Unterschrift des verantwortlichen Antragstellers
Datum
Ort
Anlagen:
Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des Art. 18 Abs. 3 Satz 1 BayStrWG bzw. des § 8 FStrG darstellt und der Veranstalter als Erlaubnisnehmer alle Kosten zu ersetzen hat, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.
Mir ist bekannt, dass der Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können. Den Träger der Straßenbaulast trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrsicherungspflicht.
Soweit die zuständigen Behörden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen für besondere Maßnahmen verlangen können, verpflichtet sich der Veranstalter diese zu erstatten.
Über den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) für Veranstaltungen vorgeschriebenen Umfang von Haftpflichtversicherungen sowie ggf. notwendigen Unfallversicherungsschutz bin ich informiert. Eine Bestätigung zu dem von der Erlaubnisbehörde verlangten Versicherungsschutz stelle ich zur Verfügung bzw. habe ich bereits zur Verfügung gestellt. Mir ist bekannt, dass ohne eine solche Bestätigung die Erlaubnis nicht erteilt werden kann.
 
Anlage 1
Erklärung der Feuerwehr 
Die FFW 
wird die anlässlich der Durchführung der 
vorstehenden Veranstaltung erforderliche ordnungsgemäße Verkehrsregelung übernehmen . Die zuständige Polizeidienststelle wurde entsprechend informiert.
 
Absicherung erfolgt durch (    bitte ankreuzen) 
Standardabsicherung (z. B. bei Umzug: vorne und hinten je ein Einsatzfahrzeug mit Warnblinklicht, sowie je eine Warnposten am Einsatzfahrzeug . Zwischendrin werden alle Straßeneinmündungen oder Einfahrten mit jeweils einem Warnposten abgesichert).
Beschilderung notwendig (evtl. in Skizze oder Ortsplan einzeichnen):          
Unterschrift des Verantwortlichen
Datum
Ort
Unterschrift des Feuerwehrkommandanten
Datum
Ort
1.
 
  
2.
 
 
 
3.
 
4.
Veranstaltererklärung
8.1.1.2188.1.406459.390678
	AktuelleSeite: 
	AnzahlSeiten: 
	Textfeld1: verkehrsreferat@lra-deg.bayern.de
	Kontrollkästchen1: 0
	DatumsUhrzeitfeld4: 
	DatumsUhrzeitfeld3: 
	DatumsUhrzeitfeld1: 
	Kontrollkästchen2: 1



